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Der »inimicus« der Küre 14 . § 10. 49

Zweites Kapitel .
Die fortwirkenden Übersetzungsfehler ,

a ) Der » inimicus « der Küre 14. § 10 .

1 . Küre 14 x) enthält eine Art ius postliminii , eine Schutz¬
vorschrift im Interesse eines Abwesenden , die der Sache nach
in Ldr . 3 wiederholt wird . Wer aus der Gefangenschaft zurück¬
kehrt (der Verschollene ) , kann sein Grundeigentum in An¬

spruch nehmen , auch wenn es während seiner Abwesenheit
verkauft oder vertauscht wurde . Ein Bußanspruch wegen der
Veräußerung wird nicht erwähnt , und dadurch die Veräuße¬
rung als rechtsmäßig unterstellt . Dieser Vorbehalt ergibt , daß
in Friesland , wie sonst nach altem deutschen Recht , das Ver¬

mögen des Verschollenen von seinen Erben in Besitz genom¬
men wurde 2) . Die Veräußerungen entsprachen dieser Rechts¬

stellung und werden eben deshalb nicht als bußwürdig , son¬
dern nur als unwirksam behandelt . Als befugt konnten natür¬
lich nur die vermeintlichen Erben in Betracht kommen .

2 . (Lateintext .) Auch das Ius Vetus nennt mit einer Aus¬
nahme nur erbberechtigte Männer und die Ehegatten erbbe¬

rechtigter Frauen ( Stiefvater als Ehemann der erbberechtigten
Mutter, Schwager als Ehemann der erbberechtigten Schwester .
Die » soror « ist ein späterer Zusatz , wie das Fehlen des sive
erkennen läßt ) . Um so auffallender ist die eine vorhandene Aus¬
nahme , denn gleich auf den Bruder folgt der » inimicus « .

3 . Diese Ausnahme ist selbstredend ein Fehler . Einmal aus
sachlichen Gründen : Feindschaft war weder in Friesland , noch
sonst irgendwo ein Rechtstitel zum Verkauf des feindlichen

Grundeigentums . Daß der zurückkehrende Eigentümer solches
Land in Anspruch nehmen konnte , brauchte nicht angeord¬
net zu werden . Wäre dieser Fall berücksichtigt worden , so

' ) R . Q. S . 22 : Quarta decima petitio . — Quarta deoima petitio est : si

quempiam Normanni accipiunt , et si quis fuerit relegatus , vel venditus
fuerit ; si is reversus fuerit , et potuerit cognoscere ethel et proprios agros
et sui patris fundum ; si suus frater vel suus inimicus , sive suus vitricus ,
sive suus gener , soror , sive suus proprius filius , suam terram exposuit vel ven-

didit vel permutavit ; — tune habet ipse intrare in suam propriam posses-

sionem et in sua predia sine duello, secundum omnium Frisionum iura . —

Die Hervorhebung von inimicus rührt von mir her .
2) v . Gierke , Handbuch des Deutschen Privatrechts I , S . 36 ff.
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hätte auch ein Bußanspruch Erwähnung gefunden . Dazu tritt
ein formelles Argument : der Feindeszugriff ist etwas ganz an¬
deres als die Erbschaft . Hätte die Lagsaga diesen Zugriff be¬
rücksichtigt , so wäre es doch nicht möglich gewesen , den » ini-
micus « mitten unter die Erben zu stellen . Feindschaft begrün¬
det kein Erbrecht . Drittens ergibt sich die Verderbnis dadurch
daß in der Zahl der Erben e i n Erbe fehlt , der schlechterdings
erwähnt werden mußte . Es fehlt nämlich der Vater 1

) . Der
Stiefvater ( vitricus ) wird gleich nach dem Bruder genannt . Er
verkauft , weil die Mutter erbberechtigt ist . Aber der eigene
Vater fehlt , und gerade an seiner Stelle, zwischen Bruder und
Stiefvater, steht der rätselhafte » inimicus « . Er steht dort , wo
in dem friesischen Original der Vater gestanden haben muß .
Das Erbrecht des Vaters lag nicht weniger nahe , als das der
genannten Erben , und ein Anlaß , die von ihm getätigte Ver¬
äußerung anders zu behandeln , war nicht gegeben . Eine an¬
derweite Behandlung hätte auch Erwähnung gefunden . Es
kann daher m . E . kein Zweifel daran sein , daß der inimicus
des Lateintextes nichts anderes , als ein mißglücktes Äqui¬
valent für Vater ist , allerdings ein stark mißglücktes 2

) . Für
unsere erste Aufgabe, für die Kritik der Texte , würde diese
Feststellung schon genügen . Aber für unsere zweite Aufgabe,
für die Erforschung des Übersetzungsvorgangs müssen wir
weiter fragen :

4 . Läßt sich eine derartige Vertauschung vorstellen ? Die Ver¬
tauschung würde voraussetzen , daß in der Vorsage, im münd¬
lichen Vortrage , ein friesisches Wort verwendet worden ist , das
von dem Sprecher als Vater gemeint war , aber von dem Trans¬
lator als Feind verstanden wurde . Ein solches Wort ist aller¬
dings vorhanden , sobald wir annehmen , daß eine Übersetzung
nach Gehör stattfand , und daß der Translator des ostfriesischen
Dialekts nicht völlig kundig , also ein Westfriese oder etwa ein

q Bei Aufzählung der gesetzlichen Erben fehlt der Vater niemals . In
Landrecht 15 R .Q . S . 65 , 66 werden unter den 6 Händen die nächsten Erben
genannt . An erster Stelle erscheint der Vater . Wenn wir in K . 14 den
inimicus durch den Vater ersetzen , dann entsprechen die in K. 14 gedachten
Erben den 6 Händen des Landrechts 15.

2) V. Richthofen denkt an ein Schreibversehen . Im Texte habe vielleicht
inimicus curator gestanden und curator sei ausgefallen . Aber die Emendation
würde die Sinnlosigkeit der Stelle nicht beseitigen , der Vater würde immer
noch fehlen .
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